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Seit 1. August 2004 arbeitet die EU-
Rüstungsagentur. Mit einem Jahresbudget 
von �0 Millionen Euro ist sie verantwortlich 
für die Koordination von Rüstungsprojek-
ten, für die Stärkung des EU-Rüstungssek-
tors und die Etablierung eines gemeinsamen 
EU-Rüstungsmarkts. Mit Unterstützung 
von EU-Industriekommissar Günter Ver-
heugen ist es ihr gelungen, 2007 erstmals 
einen Posten für Sicherheits- und Rüstungs-
forschung im EU-Haushalt zu etablieren 
und eine koordinierte Öffnung der einzel-
staatlichen Rüstungsmärkte in Angriff zu 
nehmen.

Aber die großen EU-Rüstungsunterneh-
men, wie BAE Systems, EADS und Thales 
wollen mehr. Ihnen geht es um die EU-
vertragliche Absicherung der Arbeit der 
Rüstungsagentur, nicht zuletzt um mehr 
finanzielle Mittel und Planungssicherheit 
für mehr Aufrüstungsprojekte zu erlangen. 
Nach dem Scheitern des EU-Verfassungs-
vertrags, der von den EU-Rüstungsun-
ternehmen mit ganzseitigen Anzeigen in 
großen deutschen Tageszeitungen vor der 
Abstimmung im Bundestag unterstützt 
wurde, setzen diese jetzt auf den EU-
Reformvertrag, der die Militarisierungsbe-
stimmungen des EU-Verfassungsvertrags 
aufgreift. 

Die Regierungskonferenz
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

wurden in Geheimverhandlungen während 
der parlamentarischen Sommerpause im 
August Nägel mit Köpfen zur Erarbeitung 
des neuen EU-Vertrags gemacht. Der erste 
Entwurf der Regierungskonferenz liegt 
jedenfalls jetzt vor. Das Dokument trägt 
den schönen und einprägsamen Titel „Ent-
wurf eines Vertrags zur Änderung des Ver-
trags über die Europäische Union und des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft“ (CIG 1/07) und wird als 
von der Regierungskonferenz „lediglich zu 
prüfende Arbeitsgrundlage“ bezeichnet. 

Vom Verfassungs- zum Reformvertrag
Bis zum nächsten EU-Gipfel am 17. 

Oktober in Lissabon soll bereits der fertige 
Text verabschiedet werden. Der Text muss 
dann nochmals von den Regierungschefs 
beschlossen und durch die nationalstaat-
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lichen Parlamente ratifiziert werden. In 
nahezu allen EU-Mitgliedstaaten soll die 
Bevölkerung nicht mehr über den neuen 
EU-Vertrag abstimmen können. Das wurde 
möglich, indem auf die Benennung als EU-
Verfassung verzichtet wurde. Aus der Sicht 
der Staats- und Regierungschefs war die 
Textrevision notwendig geworden, da der 
EU-Verfassungsvertrag nach den Ablehnun-
gen bei den Referenden in Frankreich und 
den Niederlanden nicht mehr durchsetzbar 
war. Bei einem Blick auf die Bestimmun-
gen der „Sicherheits- und Verteidigungs-
politik“ wird jedoch schnell klar, dass die 
Staats- und Regierungschefs in erster Linie 
lediglich auf kosmetische Änderungen Wert 
gelegt haben und den EU-Verfassungsver-
trag in Reformvertrag umbenannten. In 
punkto EU-Militarisierung soll jedenfalls 
alles beim Alten bleiben. Im Textentwurf 
der Regierungskonferenz finden sich ganz 
detailliert alle Militarisierungsbestimmun-
gen des EU-Verfassungsvertrags wieder. 

Ohne gerichtliche und parlamentarische 
Kontrolle

Im neuen EU-Reformvertrag soll sich 
die Zuständigkeit der EU „auf sämtliche 
Fragen in Zusammenhang mit der Sicher-
heit der Union“ beziehen. Der Europäische 
Gerichtshof ist in Bezug auf die Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU schlicht „nicht 
zuständig“ (Art. 11). Zudem soll darauf 
geachtet werden, „dass die Auffassungen 
des Europäischen Parlaments gebührend 
berücksichtigt werden“ (Art. 21, 1). Ein 
eigener EU-Haushalt für Militäroperatio-
nen – geradezu liebevoll Anschubfonds 
genannt – soll etabliert werden (Art. 2�). 
Explizit wurde festgehalten, dass dieser 
Anschubfonds in Anspruch genommen 
werden kann, wenn eine geplante Ope-
ration aus rechtlichen Gründen nicht aus 
dem Haushalt der Union finanziert werden 
kann. Eine Haushaltskontrolle des Europä-
ischen Parlaments oder der nationalstaatli-
chen Parlamente findet nicht statt. 

Aufrüstungsverpflichtung 
Auch die skandalöse Aufrüstungsver-

pflichtung des EU-Verfassungsvertrags hat 
ihren Weg in den Reformvertragsentwurf 
gefunden. Es ist wohl als einmalig in der 

Geschichte internationaler Verträge anzu-
sehen, dass ein völkerrechtlicher Vertrag 
zu verstärkten Rüstungsanstrengungen 
anhält. „Die Mitgliedstaaten verpflich-
ten sich, ihre militärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbessern“ (Art. 27, 3), so 
der Entwurfstext. Die EU-Rüstungsagen-
tur – im Orwellschen Sprachgebrauch der 
EU-Rechtsexperten Verteidigungsagentur 
genannt – soll dazu eine Grundlage im 
neuen EU-Vertrag erhalten. Sie soll u.a. 
„Maßnahmen zur Bedarfsdeckung“ an 
Rüstungsgütern fördern, zur „Stärkung der 
industriellen und technologischen Basis“ 
des Rüstungssektors beitragen und sich „an 
der Festlegung einer europäischen Politik im 
Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung“ 
(Art. 27, 3) beteiligen. Auch Rüstungsfor-
schung soll auf ihrer Agenda stehen (Art. 
30, 1d). Zudem sollen zweckdienliche 
Maßnahmen „für einen wirkungsvolleren 
Einsatz der Verteidigungsausgaben ermit-
telt werden.“ Rüstungsprojekte sollen auch 
dadurch befördert werden, dass innerhalb 
der Rüstungsagentur „spezielle Gruppen“ 
gebildet werden sollen, „in denen Mitglied-
staaten zusammenkommen, die gemein-
same Projekte durchführen.“ (Art. 30, 2)

Militärische Interventionen weltweit 
Generell soll eine offensive militärische 

Interventionspolitik der EU vertraglich 
verankert werden. Ganz abgesehen von ein-
zelstaatlichen Verfassungsbestimmungen, 
die den Einsatz von Streitkräften jenseits 
der Territorialverteidigung nicht vorsehen, 
wird festgelegt, dass die Mitgliedstaaten der 
EU „für die Umsetzung der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (Art. 
27, 3) u.a. „militärische Fähigkeiten“ zur 
Verfügung stellen. Mit diesen militärischen 
Mitteln sollen „außerhalb der Union“ sogar 
„Abrüstungsmaßnahmen“, „Aufgaben der 
militärischen Beratung und Unterstützung“ 
und „Kampfeinsätze im Rahmen der Kri-
senbewältigung“ durchgeführt werden. Das 
bedeutet nichts anderes, als dass sich die 
EU das gesamte Einsatzspektrum der neuen 
Kriege vertraglich sichern will. Besonders 
pikant ist dabei auch noch der Punkt, 
dass all diese Missionen „zur Bekämpfung 
des Terrorismus“ beitragen sollen, „unter 
anderem auch durch die Unterstützung für 
Drittländer bei der Bekämpfung des Terro-
rismus in ihrem Hoheitsgebiet.“ (Art. 28, 
1) Das darf mit Fug und Recht als vertrag-
liche Blaupause für den weltweiten Antiter-
rorkrieg der EU bezeichnet werden. 

Kerneuropa, EU und NATO 
Auch kerneuropäische militärische Avant-

gardekonzepte sollen mit dem neuen EU-
Reformvertrag machbar sein. Im Rahmen 
einer „Ständigen Strukturierten Zusam-
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Raider heißt jetzt Twix: 
Stationen auf dem Weg vom EU-Verfassungs- zum Reformvertrag

menarbeit“ können sich auch einige wenige 
EU-Mitgliedstaaten nach EU-Ratsentschei-
dung zusammenschließen, um Militärin-
terventionen durchzuführen. Die gesamte 
EU-Militärpolitik soll EU-reformvertrag-
lich an die NATO gebunden werden (Art. 
27, 7). Damit würde eine bereits beste-
hende Praxis legalisiert werden. Denn bei 
EU-Militäroperationen wird diese Art der 
institutionalisierten Kooperation bereits 
angewandt. Für die paramilitärische EU-
Polizeiausbildungsmission in Afghanistan 
seit 1. Juli ist explizit die NATO- und US-
Unterstützung festgehalten. Im Bericht des 
EU-Rates zur Europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik des EU-Rates 
vom 18. Juni 2007 heißt es dazu: „Das 
Generalsekretariat des Rates arbeitet auch 
eng mit dem internationalen Personal der 
NATO und mit den USA zusammen: mit 

der NATO hinsichtlich der Bereitstellung 
technischer Unterstützung im Einsatzge-
biet durch die ISAF und mit den USA, weil 
diese ein entscheidender Partner bei der 
Koordinierung der Vorgehensweise bei den 
Reformbemühungen sein werden.“ 

Militäreinsatz im Inneren 
Zuletzt findet sich auch die militärische 

„Solidaritätsklausel“ (Art. 188) im Entwurf 
des Reformvertrags wieder. Hier wurde fest-
geschrieben, dass die EU „alle ihr zur Ver-
fügung stehenden Mittel, einschließlich der 
ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
militärischen Mittel“ mobilisiert, um „ter-
roristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet 
von Mitgliedstaaten abzuwenden“. Dies 
bedeutet nichts anderes als den Einsatz von 
Militär im Inneren der EU zur Abwendung 
von so genannten Terrorgefahren. Damit 
soll auch noch EU-vertraglich eine wei-

tere Militarisierung der EU-Innenpolitik 
ermöglicht werden. 

Fazit 
Der Textentwurf der Regierungskonfe-

renz ist das Dokument einer offensiven und 
aggressiven Sicherheits- und Militärpolitik 
der EU und kann nur als massiv friedens-
gefährdend angesehen werden. Es steht 
nicht zu erwarten, dass sich im Bereich der 
Sicherheits- und Militärpolitik im Bezug 
auf den Entwurfstext des EU-Reformver-
trags noch Wesentliches ändern wird. Die 
Mitgliedstaaten der EU werden auf Auf-
rüstung, Militarisierung und weltweite 
militärische Interventionen festgelegt. Die 
EU-Rüstungsagentur wird detailliert mit 
ihren Aufgaben und Kompetenzen im EU-
Vertrag verankert. Der neue EU-Reform-
vertrag soll dafür die rechtliche Grundlage 
sein

• ab 1992: Zunehmendes Legitimati-Zunehmendes Legitimati-
onsdefizit durch das dänisches Nein zum 
Maastricht-Vertrag (1992) und einen star-
ker Rückgang der Wahlbeteiligung bei 
den Europawahlen von 57 auf 49 Prozent 
(1994). 
• 199�: Gipfel in Turin (Beginn der Regie-
rungskonferenz zur Reform der europä-
ischen Verträge)
• 1997: Abschluss des Vertrags von Amster-
dam. Der Vertrag sieht eine Begrenzung 
der Zahl der Europaabgeordneten auf 700 
nach der Erweiterung vor. 
• Dezember 1997: Gipfel von Luxemburg, 
offizieller Beginn der Beitrittsverhandlun-
gen.
• November 2000: Vorlage der Grund-
rechte-Charta.
• Dezember 2000: Vertrag von Nizza. Fest-
legung der Sitzverteilung im Europäischen 
Parlament, unzureichende Regelung der 
Neufestsetzung der Stimmergewichtung 
im Rat, keine Einigung über Reform der 
Kommission, unzureichende Einigung 
über den Übergang zu Mehrheitsentschei-
dungen. 
• Mai 2001: Ablehnung des Nizza-Ver-
trages bei einem Referendum in Irland 
(Annahme im Oktober 2002).
• Dezember 2001: Gipfel von Laeken.  
Beschluss über die Einsetzung eines Ver-
fassungskonvents. 
• 28. Februar 2002: Beginn der Arbeit des 
Konvents.
• März bis Juni 2002: „Phase der Anhö-

rung“ 
• Juni 2002: Anhörung durch Vertreter der 
Zivilgesellschaft
• Juni 2002: Einrichtung von 11 Arbeits-
gruppen 
• �. Februar 2003: Vorlage der ersten 1� 
Artikel zur institutionellen Architektur
• 10. Juli 2003: Annahme des gesamten 
Entwurfs
• 4. Oktober 2003: Beginn der „Regie-
rungskonferenz 2004“
• 11.-13. Dezember 2003: Europäischer 
Rat in Brüssel unter dem Vorsitz von Ita-
lien. Die Annahme des Entwurfs eines 
Vertrages über eine Verfassung für Europa 
scheitert an dem Widerstand Spaniens und 
Polens. Beide Länder akzeptieren nicht ihre 
Herabstufung bei der Stimmengewichtung 
im Europäischen Rat und im Rat. 
• 01. Januar 2004: Übernahme des Rats-
vorsitzes durch Irland.
• 14. März 2004: Abwahl der konservati-
ven Regierung in Spanien. Die gewählte 
sozialistische Regierung akzeptiert die 
neue Stimmengewichtung im Rat.
• 18. Juni 2004: Auf seinem Treffen in 
Dublin stimmt der Europäische Rat dem 
Vertrag über eine Verfassung für Europa 
zu. 
• 29. Oktober 2004: Feierliche Unterzeich-
nung des Vertragsentwurfes in Rom.
• 29. Mai 2005: Frankreichs Wähler spre-
chen sich in einer Volksabstimmung mit 
einer Mehrheit von 54,8 Prozent gegen 
den EU-Verfassungsvertrag aus.

• 1. Juni 2005: Die niederländischen 
Wähler sprechen sich in einer Volksab-
stimmung mit �1,� Prozent gegen den 
EU-Verfassungsvertrag aus.
• Mitte 2005 bis Ende 200�: Nach den 
ablehenden Referenden findet eine „Refle-
xionsphase“ statt. Der ursprüngliche 
Termin zur Ratifizierung wird aufgegeben. 
Polen gesellt sich ebenfalls zu den Gegnern 
des Vertragsentwurfes. 
• 15. Dezember 200�: Bei einem EU-
Gipfel skizzierte die Bundeskanzlerin und 
Ratspräsidentin Angela Merkel ihre Vor-
stellungen zur Zukunft des Vertrags.
• 25. März 2007: Verabschiedung der Ber-
liner Erklärung zur Ausgestaltung der Ver-
fassung und zum weiteren Verfahren im 
Verfassungsprozess.
• 21. und 22. Juni 2007: Ausarbeitung 
eines Reformvertrags durch den Europä-
ischen Rat in Brüssel.
• 23. Juli 2007: Start der Regierungskon-
ferenz in Lissabon. Beginn der Arbeit am 
Text des Reformvertrags auf Rechtsexper-
ten-Ebene. 
• 7.–8. September 2007: Treffen der 
Außenminister der Mitgliedstaaten. 
• 18.–19. Oktober 2007: Geplantes Tref-
fen des Europäischen Rats in Lissabon und 
endgültige Einigung über den Vertrags-
text.
• bis Mitte 2009: Geplante Ratifikation 
durch alle Mitgliedstaaten. 


